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Der schweizerische Republikaner.

Vierzehntes Stück.

Zürich, Freytags den 2z. Merz 1798.

Von dem schweizerischen Repuiilikaner erscheinen für einmal wöchentlich zwey Stücke, jedes von einem halben Böge».
Man kann sich für fünf und zwanzig Stücke mit 45 Kreuzer Aürcher-Valuta in der Buchhandlung von Orell, Füßli und

Comp. abonnieren. Entferntere One wenden sich an das nachstgelcgenste Postamt.

Was die Redaktion der -Zeitschrift und allflllige Beytrage zu derselben betrifft, so kann man sich deßwegen an einen der unter-
zeichneten Heransgeber wenden, die für alle Aufsatze, welche nicht mit den Namen der Verfasser unterzeichnet seyn sollten,
verantwortlich sind.

Cscher im Grabenhof. Doktor Usteri.

Geschichte und Verhandlungen der
Zürcheri scheu La n desve r sa m in lung.

Sitzung, vom 17. Merz.
Verschiedene weitere Punkte, die Organisation der

Zürcherschcn Garnisonstruppen betreffend, wurden dem

Gutachten der hiezn niedergesetzten Commission gemäß,

folgendermaßen abgeschlossen.

Die Stelle eines Regiments - Chirurgus wurde dem

B. Reich ardt von Richtenschweil übertragen, der

dieselbe nach Verfluß von 4. Wochen an einen andern

von den mit den Truppen hichergekommenen Wund-
ärzten überlassen wird. Bataillons - Wundarzte werden

nicht angeordnet, dagegen jeder Compagnie ein Wund-

arzt zugegeben, und der Sold für dieselben auf zo ß.

an Geld, nebst einer Portion Brod, Fleisch und Wein

gesetzt.

Der Artillerie wird ein Obcroffizier mit Oberlieute-

nantsgagc zugegeben, der von der Mannschaft selbst

erwählt werden kann. Dem hier besindlichen ziemlich

beträchtlichen Corps von Dragonern, soll, weil es ihm

an hinreichende» Geschäften fehlt, angezeigt werden, daß

wer Lust habe nach Haus zu kehren, solches thun möge,

und einen ehrenvollen Abschied von Seiten der Landes-

Versammlung erhalten werde. Unterdeß soll den Dra-

gvnern für ihren und des Pferdes Unterhalt ein täglicher

Sold von z Gulden zukommen.

Der als Tambvurmajor angestellte B. Mettler von

Stäfa ist auf 14 Tage in dieser Steile bestätigt.

Betreffend die Artillerie in den Stadt-Zeughäusern
und'das darüber in der Küßnachter - Vcrcinigungsacte

Enthaltene, soll die zuDrganisirnng der Truppen nieder-

gesetzte Militair-Commißion, beförderlich einen Vorrath-
schlag abfassen.

Rückstchtllch auf die Justizpflcgc, besonders auf der

Landschaft, deren gestörte Ordnung wieder herzustellen

dringendes Bedürfniß ist, ward bis zu Einführung der

ncnen provisorischen Regierung beschlossen: es sollen zwar
die Gerichtshose m den verschiedenen Bezirken der Land-

schast, rückschrlich auf die Zahl der dabey angestellte»

Personen in der ihnen unlängst gegebenen Form verblei-

ben; aber die Richtcrstcllen, nach dem gänzlich freyen,

ungezwungenen Willen der Gemeinden durch Wahlmänner

die zu diesem Ende werden erwählt werden, entweder neu

besetzt, oder die dermaligen Richter bestätigt und durch

diese nach dem Zutrauen des Volks besetzten Gerichtshöfe

alles was iu das Amt des Civil- und Criminalrichtcrs ein-

läuft, in erster Instanz behandelt und entschieden wer-
den. Diese Verordnung mit ihrem nähern Detail soll

durch eine besonders gedruckte Publication zur Kenntniß
des Volks und ungesäumt aller Orten in Ausübung ge>

bracht werden.

Nach angehörtem Commißions-Gutachtc», betreffend

die von 56 Stadtburgern angegebne Vorstcllunqsschrist

wegen der Wahlart der Stadtdeputirten, wurde gefunden,

es könne über diesen Gegenstand, in Gegenwart der

Repräsentanten de» Stadtbürqcrschast, nichts beschlossen

'erden, und'nach ihrem Abtritt erkannt! 1) Daß nach

oen Gesetzen von Freyheit und Gleichheit, den Petitisnärs



54

entsprochen werden müsse, und mithin neue Wahlen vor-

genommen werden sollen.

2) Daß bey diesen neuen Wahlen, die von der eh-

vorigen provisorischen Regierung der Landschaft gegcbnc

gedruckte Anleitung, wie die Wahlmänner und aus den-

selben die Repräsentanten erwählt werden sollen — zur

Grundlage anzunehmen sey.

Z) Werden indeß bis zu Vollendung der neuen Wahlen,
die bisherigen Repräsentanten der Stadt ersucht, den

Sitzungen beyzuwohnen und Antheil an den Berathungen

zu nehmen.

Da bereits schon der B. Escher Staatsschrciber,
und der B. Hirzcl gewesener Rathssnbstitut provisorisch

als Canzleybeamte bestätigt worden, so ward nun bey-

gefügt, daß die beyden Canzleyen, die Stadt - und U«ter-

schreiber-Canzlcy wie bisdahin fvrtdauren sollen, so jedoch

daß beyden ein Substitut von der Landschaft zugegeben

werde, und daß jedem Landbürger, der Lust und Fähig-

keiten hat, sich in Canzlcygeschaften zu übe», freyer Zu-

tritt in beyde gestattet werden soll.

Als Abwart bey der Landesversammlung ward der

ehevorige Stadtbediente B. Znrcich angenommen.

Als Nationalfarben sollen die einstweilen angenommenen

roth, schwarz und orange — geltend bleiben, und vom

Rathhaus sowohl als der Münsierkirche, zwey Fahnen

mit diesen Farben, als Zeichen der Freyheit und Ver-

einigung ausgehängt z keine andere Cocarde als diese drey-

farbigte getragen werden, und die bisher weis und blauen

Mantel der Couriere einstweilen einfarbig seyn.

Sitzung, vom iy Merz.
Die vor einigen Tagen an französische Behörden abge-

ordneten Gesandten (die B. Escher, Egg, Näf und

Luthold) schreiben aus Basel, und geben von ihren bis-

herigen Verrichtungen und Unterredungen mit dem franz.

Minister Mengaud und dem B. Ochs, Nachricht; sie

reisen nun mit, von dem B. Mengaud erhaltenen Em

psehlungen zu den Generalen Brune und Schauenburg;

sie übersenden die von dem Canton Basel angcnommne

verbesserte Constitution der einen und untheilbaren Schwei-

zerrepublik, und empfehlen dieselbe zu genauer Prüfung.

Ein Schreiben der Nationalversammlung zu Basel

meldet, daß sie die neue Constitution einmüthig ange-

nommen habe; ein anderes der provisorischen Regierung

in Solothurn meldet eben diese Annahme von ihrem
Canton, und ladet Zürich ein, den gleichen Schritt
zu thun.

Der cinmüthige Wille der Versammlung gierig nun
dahin, daß diese neue Constitution sorgfältig und ernstlich

geprüft werde; es soll dieselbe sogleich gedruckt und sowohl
unter die M.tglicder der Versammlung als im Land über-

Haupt ausgetheilt werden, und eben so die Briefe über

diesen Gegenstand von Basel, Soloryurn u. s. w. Ein-e

besondere Commißion (die ans den B. Escher alt-Sckelm.,
Hünj, Huber, Wyß, Pfennmgcr, Perer, Rntschman und

Landis besteht, und der als Beysitzer, noch aus jedem der

?c> Quartiere des Landes ein Mitglied dieser Versammlung
zugeordnet wird) ist die genauere Prüfung und Vorbe-
rathung dieser Constitution aufgetragen; es soll dieselbe

alle Hauptsatze dieses Versassungsentwurfes bestimmt und

klar aussieben und kurze deutliche Bemerkungen beyfügen;
auch einen Entwurf zu einem Erösnungsschreibe» an alle

eidgenössischen Stände verfassen.

Auf den erneuerten Antrag des B. Villcter, daß

allgemeine Preßsrcyhcit erklärt werden möchte, ward

beschlossen: es soll jeder ungehindert mit seines Namens

Unterschrift dem Druck übergeben dürffe», was er wolle;
jedoch sollen ans der Mitte der Landcsvcrsammlung vier

Glieder ernannt werden, die alles was durch den Druck
bekannt gemacht wird, erst durchgehen, um allenfalls

Schriften, die gegen die gute Ordnung streiten, zu un-
terdruckcn.

* Bürger Villeter zeigte an: Es lauft der Bericht
ein, daß sowohl Personen, als Effekte» ans der Stadt
sich entfernen, oder weggebracht werden wollen, und

baß ähnliches auf dem Land zu besorgen fflehe; besglei-

chen, daß Gesellschaften in der Stadt sich bilden, welche

auf die Vcrtheilung der Zunstgütcr arbeiten. Beydes

erfordere schleunige Verfügung, und besonders in Absicht

auf den letzter» Punkt sey unumgänglich nothwendig, daß

alle öffentlichen Güter, mit Ausnahme der Artillerie,
unvercheckt bleiben, bis durch das Gesetz das Weitere

darüber statuirt wird. — In Rücksicht ans den ersten

Punkt ward folgender, durch den Druck bekannt zu ma-

chender Schluß gefaßt.

„Mit Bedauern hat die Landes-Versammlung die

Anzeige erhalten, daß mehrere Personen im Begriff stehen,

sich mit ihren Effekten aus der Stadt zu flüchten, und daß
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auf dem Land das Gleiche befürchtet werden mäße. Ueber-

zeuge, daß dieses große Unordnungen nach sich ziehen und

neue Bewegungen unter dem Volke erwecken wurde, fand

sich die Landes-Versammlung veranlast, ihre bestimmte

Befehle dahin öffentlich bekannt zu machen:"
»Daß für einmal kein Stadt- oderLandbürgcr sich cnt-

fernen möge, er habe dann einer besondern Commißivn,
welche von dieser Behörde hierzu verordnet werden wird,
die Gründe, die ihn hierzu vermögen, angezeigt, und

von derselben allfählige Bewilligung zu seiner Abreise

erhalten. "
»Daß demnach alle Effekten und Mobilicn, ohne Aus-

nähme, in dem Land verbleiben, und auf keine Weise,
und unter'keinem Vorwand aus demselben weggezogen

werden sollen. "
»Hoffentlich wird diese Verordnung niemandem auffal-

lend vorkommen, sonder» männiglich einsehen, daß es in

Zeiten, wie die gegenwärtigen, für jedermann P licht sey,

mit ruhigem Zutrauen gegen die göttliche Vorsehung den

Gang der Ereignisse abzuwarten, und sich von den übrigen

Stadt- und Landbewohnern in den dermaligen kritischen

Umständen nicht zu trennen."
»Wer aber wider Erwartensich gegen diese Verordnung

verfehlen würbe, aus den würde ohne anders Verantwort-
lichkeit und nachdrückliche Strafe warten. "

Geben Montags den 19. Merz 1798.
Aus Auftrag der Laiides-Versammlung.

Das Sekretariat.

In Bezug auf beabsichtigte Vcrtheilung von Zunft-
gütcrn, würd beschlossen, der diesen Nachmittag zu Er-
ncnnung ihrer Wahlmänner aus den Zünften versammcl-
ten Bürgerschaft die Erklärung bekannt zu machen: baß

die Landesversammlnug an diejenigen öffentlichen Fonds,
welche als eigentliche Gemeinde-Gcsellschastsgütcr der

Stadt anzusehen sind, zu keiner Ze t Hand zu legen ge-

sinnet sey, sondern jede Verfügung über deren endliche

Veslimmung, den Communen, welchen sie angehören,

gänzlich überlassen werde; daß aber für die allgemeine

Beruhigung erforderlich sey, daß alle dergleichen Ver-
sngungen so lange aufgeschoben werden, bis eine ruhigere
Lage der Dinge vorhanden ist, mithin einswcilen alle

»nb jede öffentlichen Fonds in ihrem jezigcn Zustande

gelassen werden.

Die beyden Bürger / R utschm a nn und Keller,
von denen der erstere in die Herrschaft Eglisau, und der

letztere in die Herrschaft Regcnsperg abgeordnet worden

war, um über die Nachrichten wegen Verlegung
östreich. Truppen in die Nahe des Rheins
Erkundigung einzuziehen, geben Nachricht von ihre» Ver-
richtungen; aus ihrem Bericht schien sich zu ergeben, daß,
nach aller Wahrscheinlichkeit, die Militairansialten an

den Grenzen von besondern zufälligen Ursachen herrühren,
und daß die Eidgenossenschaft und der hiesige Stand
dießfalls unbesorgt seyn können.

Unmaßgeblicher Vorschlag zur Eintheilung der

Schweiz in Departements.

Ohne mich an irgend eine Rangordnung zu binden,
fange ich im Mittelpunkt au, und fahre dann aufs Gerathe-
wohl fort — Die Bevölkerung ist nur ungefähr berechnet —

I. Departement der Neuß — Hanptort Luzern.
Luzern 100000

Uri 13000. (ohne Livinen.)
Schweiz 30000. X6. allenfalls könnte die March
Unterwalden 17000. ganz oder zum Theil zum IXten
Aug 13000. Departement geschlagen werden.

Frey - Aemter 20000.

Sa. lygooo.

ll, Departement des Tesssn— Lauis, Bellenz?
Lauis 40000.
Luggarus Zoooo.

Mendris 1Z000. Auch wenn Mendris wegfallt,
Maynthgl 24000. ist der Unterschied nicht groß.I
Bellenz, Rivier
und Dollen; 33000.
Livinen 12000.

134000.

III. Departement der Rhone — Sitten.
Wallis 90000.

IV. Departement der Orbe — Lausanne.
Das welsche Berngcbiet 130000.

Das welsche Fryburgergebiet 30000.

Gransvn, Tscherliz w. 20000.

200000.
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V. Departement der Aare — Bern.
Das deutsche Berngebiet,
diesseits der Zihl und Aare

bis an die Wigern 16500s.

Das deutsche Fryburgergebiet 20000.

Murten und Schwarzenburg 20000.'

Solothurn diesseits der Aare 15000.

220000.

VI. Departement der Ergez.

Basel 37000.
Solothurn jenseits

der Aare 30000. Allenfalls noch das Frikthak?

DasBerngcbietjen-
seits der Zihl, Aare

und Wigern 105000.

172000.

VII. Departement der Töß — Zürich.
Zürich 170000.

Schafhause» 30000.
Baden 20000.

VIII. Depart, der Thür—St. Galten, Wyl?
Thurgäu 70000.

St. Gallen mit Toggen-

bürg u. Stadt St.Gall. looooo.

170000.

IX. Depart, der Linch — Gla r u s, S a r g a n s?

Glarus 20000.

Appenzell 50000.
Nheintha! 15000.

Cargans 12000.

Uznach und Gaster 12000.

Werdenberg, Sax ic.

109000.

X. Departement des Rheins — Chur»
Bündte» 150000.

XI. Departement der Adda — Sondrio.
Veltlin, Kleven und Worms 100000.

Landschaft Sargans.
(Fortsetzung.)

Unterm 23. Februar fertigten hierauf die Bürger-
schaften und Gemeinden an die das Sar-
ganserland beherrschenden acht alten Orte
folgendes Memorial aus.

«Euer Gnaden und Herrlichkeiten haben',
gemäß dem Antrieb Ihres allzeit väterlichen Herzens,
uns von selbst aufgefordert, unsre Wünsche und Stimmung,
wegen einer allfällig erwünschten neuen Constitution, und
besser zu treffenden Einrichtungen, an den Tag zu legen."

»Wir gestehen aufrichtig, daß wir ohne diesen hoch-

obrigkeitlichen Wink uns gewiß nicht so leicht hatten ein-
fallen lassen, Euer Gnaden und Herrlichkeiten
mit eigenmächtigen Zumuthungcn zur Last zu fallen, noch

viclwcnigcr unordentliche Beyspiele nachzuahmen; dum
wir lieben Ordnung, Stille, Ruhe und Einigkeit. Aber

itzt, da Hochselbe uns über die Erwartung entgegen-
kommen, würben wir ebenfalls besorgen, uns gegen

Euer Gnaden und Herrlichkeiten sowohl, als

gegen unsre Nachkommen, verantwortlich zu machen,

wenn wir H och der» vaterlichen Wink nicht schleunig

benutzten. "
»Weit entfernt, wie wir sind, jene ehrwürdigen

Bande, die uns bisher mit den acht alten Orten, als

unsern Oberhcrren, verknüpften, gewaltthätig zu zer-

reisten, wären wir vielmehr gcsinnet, dieselben dauerhafter
und enger zu knüpfen. Zu dem Ende legcn.wir Euer
Gnaden und Herrlichkeiten folgende Bctrach-
tungen in geziemender Bescheidenheit ans Herz."

»Stellen Sie sich in uns ein Volk vor, das, gleich

allen andern Völkern, mit dem Geiste der Zeit fortge-
schritten, und nun einmal der Vormundschaft und Min-
derjährigkeit entwachsen, im Begriffe ist, in die Rechte
des selbstständigcn Alters einzutretten. Freylich, so lang
ein Kind unter demi Vogt oder Vormund ist, hat es keinen

eigenen freyen Willen, und muß sich leidend den Besehleu

eines andern fügen; dieß ist eine weise Einrichtung der

Natur : sobald es aber bey reifern Jahren der Vormund-
schast entlassen wird, tritt es sogleich in die natürlichen

Menschcnrcchte ein, and hat Sitz und Stimme in der

Haushaltung." (Der Beschluß folgt.
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